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Offiziell liest es sich beim Schulministerium so:
"Teilzeitbeschäftigung ist im Allgemeinen bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zulässig und kann auf
Antrag ohne weitere Voraussetzungen durch die zuständige Bezirksregierung gewährt werden, wenn
dienstliche Belange, z.B. ein fachbezogener Lehrkräftebedarf, nicht entgegenstehen. Die Dauer der
Teilzeitbeschäftigung hängt vom Antrag ab. Soweit zwingende dienstliche Gründe dies erfordert, kann
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit
erhöht werden."

Siehe auch hier:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Die…gung/index.html

Von Änderungen findet sich dort nichts. Hat man euch irgendwelche weitere Linkhinweise o.Ä.
genannt?
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https://www.lehrerforen.de/thread/42491-teilzeitarbeit-in-nrw-vorbei-welche-antr%C3%A4ge-werden-angenommen-
welche-abgelehnt/?postID=387936#post387936
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